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I. Beschlussempfehlung: 

Zum Konsultationsverfahren „Halbzeitbewer-
tung des Verkehrsweißbuchs von 2011“ nimmt 
der Bayerische Landtag wie folgt Stellung: 

Die EU-Kommission hat mit dem Verkehrsweiß-
buch „Fahrplan zu einem einheitlichen europäi-
schen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbs-
orientierten und ressourcenschonenden Verkehrs-
system“ vom 28.03.2011 eine strategische Vision 
für einen nachhaltigen und wettbewerbsorientier-
ten Verkehr entwickelt. Ziel der EU-Verkehrspolitik 
ist ein einheitlicher europäischer Verkehrsraum. 
Darüber hinaus soll den Herausforderungen in Be-
zug auf die steigenden Treibhausgasemissionen, 
die Ölabhängigkeit, die Infrastrukturüberlastung, 
die Verkehrssicherheit und die Lebensqualität in 
den großen städtischen Zentren begegnet werden.  

Insgesamt können die Ziele des Weißbuchs auch 
nach fünf Jahren Laufzeit grundsätzlich mitgetra-
gen werden, denn auch die Bayerische Verkehrs-
politik ist auf nachhaltige Mobilität ausgerichtet. Al-
lerdings werden die Einsparziele und Zeitpläne im 
Verkehrsweißbuch, insbesondere vor dem Hinter-
grund der bisherigen Laufzeit, als sehr ambitioniert 
und optimistisch eingeschätzt. Zudem sind sie nur 
mit einer entsprechenden Mittelausstattung zu rea-
lisieren.  

Im Einzelnen sind folgende Anmerkungen zu den 
wesentlichen Zielen veranlasst: 

1. Das Verkehrsweißbuch zielt auf die Ver-
ringerung der verkehrsbedingten Treib-
hausgasemissionen um 60% bis zum Jahr 

2050 gegenüber 1990 ab: 
 
Es ist anzumerken, dass die einseitige 
Konzentration auf die Verringerung der 
verkehrsbedingten Kohlendioxide andere 
Aspekte der Einhaltung der Luftqualitäts-
grenzwerte nicht im gebotenen Umfang 
berücksichtigt. So führt eine Optimierung 
unter dem Gesichtspunkt der CO2-
Reduzierung zu einer Veränderung der 
Fahrzeugflotte hin zum vermehrten Einsatz 
von Dieselfahrzeugen. Diese sind aber im 
Straßenverkehr die Hauptverursacher der 
NO2-Belastung. Insofern ist hier ein Inte-
ressenskonflikt zwischen dem Klimaschutz 
und der Luftreinhaltung gegeben. Vor die-
sem Hintergrund ist es erforderlich, in der 
künftigen Diskussion die Ziele des Weiß-
buchs so weiter zu entwickeln, dass hin-
sichtlich der ressourcenschonenden Ent-
wicklungen des Verkehrssystems differen-
ziertere Anforderungen erfolgen. 

2. Das Verkehrsweißbuch stellt darauf ab, die 
Nutzung „mit konventionellem Kraftstoff 
betriebener PKW“ im Stadtverkehr bis 
2030 zu halbieren, auf solche Fahrzeuge 
in Städten bis 2050 vollständig zu verzich-
ten und bis 2030 eine im Wesentlichen 
CO2-freie Stadtlogistik in größeren städti-
schen Zentren zu erreichen: 
 
Dieses Ziel ist sehr ambitioniert und kann 
nicht allein durch den technischen Fort-
schritt und durch freies Nutzerverhalten er-
reicht werden. Zur Zielerreichung bedarf es 
weitergehender Maßnahmen sowie gege-
benenfalls Anschubfinanzierungen, die das 
Verhalten der Verkehrsteilnehmer im Sinne 
der angestrebten Ziele beeinflussen. 

3. Das Verkehrsweißbuch strebt an, bis 2030 
30 % und bis 2050 mehr als 50 % des 
Straßengüterverkehrs über 300 km auf an-
dere Verkehrsträger wie Eisenbahn- oder 
Schiffsverkehr zu verlagern, was durch ef-
fiziente und umweltfreundliche Güterver-
kehrskorridore erleichtert wird. Um dieses 
Ziel zu erreichen, soll auch eine geeignete 
Infrastruktur geschaffen werden. 
 
Die von der EU vorgegebenen Verlage-
rungsziele zur Verringerung der Treib-
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hausgasemissionen, insbesondere der 
vorgesehene Ausbau der Infrastruktur, de-
cken sich zwar grundsätzlich mit den Zie-
len Bayerns, sind aber sehr ambitioniert. 
Daher setzt der Freistaat Bayern neben 
dem Ausbau der entsprechenden Infra-
struktur auf einen möglichst reibungslosen 
Übergang zwischen Straße, Schiene und 
Wasserstraße, fördert den Ausbau des 
Netzes von Umschlaganlagen des kombi-
nierten Verkehrs und forciert logistische 
Projekte zur optimierten Abwicklung des 
Schienengüterverkehrs sowie neue Tech-
nologien. 

4. Das Verkehrsweißbuch sieht bis 2050 die 
Vollendung eines europäischen Hochge-
schwindigkeitsschienennetzes, bis 2030 
die Verdreifachung der Länge des beste-
henden Netzes sowie die Aufrechterhal-
tung eines dichten Schienennetzes in allen 
Mitgliedstaaten vor. Bis 2050 soll der 
Großteil der Personenbeförderung über 
mittlere Entfernungen auf die Eisenbahn 
entfallen. 
 
Das im Weißbuch genannte Ziel der Voll-
endung eines europäischen Hochge-
schwindigkeitsnetzes orientiert sich im 
Wesentlichen an der im Jahr 2013 be-
schlossenen Verordnung über Leitlinien für 
die Transeuropäischen Verkehrsnetze 
(TEN-V). Ein europäisches Kernnetz, das 
die wichtigsten Hauptverkehrsknoten (gro-
ße Städte, Häfen, Flughäfen) intermodal 
verknüpft und damit bestehende und ge-
plante Verkehrsachsen mit besonderer 
strategischer Bedeutung abbildet, soll da-
nach bis 2030 errichtet sein. Bis 2050 soll 
darauf aufbauend ein Gesamtnetz verwirk-
licht sein, das die Erreichbarkeit aller Re-
gionen mit grenzüberschreitenden Ver-
kehrswegen gewährleistet. Insoweit de-
cken sich die Ziele des Verkehrsweiß-
buchs mit den Zielen der TEN-V-Leitlinien, 
die aus bayerischer Sicht zu begrüßen 
sind. Völlig offen ist jedoch weiterhin die 
ausreichende Finanzierung des Ausbaus 
der Infrastruktur. Die von der EU im Rah-
men der „Connecting Europe Facility“ 
(CEF) zur Verfügung gestellten Mittel für 
den Ausbau des Kernnetzes des TEN-V 
decken nur einen Bruchteil des geschätz-
ten Investitionsvolumens ab. Auch mit dem 
von der EU-Kommission angekündigten 
Europäischen Fonds für Strategische In-
vestitionen (EFSI) sollen nicht zusätzliche 
Mittel zur Verfügung gestellt, sondern le-
diglich ein Anreiz für private Investitionen 
geschaffen werden. Ob dies im Schienen-
bereich letztlich Erfolg zeigen kann, ist of-

fen. Allerdings besteht die Gefahr, dass 
CEF-Mittel in den ESFI verschoben wer-
den, und damit letztlich weniger Fördermit-
tel für Schieneninfrastrukturausbauten zur 
Verfügung stehen.  

5. Das Verkehrsweißbuch will bis 2050 die 
Anbindung aller Flughäfen des Kernnetzes 
an das Schienennetz, vorzugsweise Hoch-
geschwindigkeitsschienennetz, sicherstel-
len. 
 
Mit dem Bahnknotenkonzept München un-
terstützt der Freistaat die Forderung zur 
verbesserten Anbindung aller Flughäfen 
des Kernnetzes an das Schienennetz.  

6. Das Verkehrsweißbuch sieht die Einfüh-
rung der modernisierten Flugverkehrsma-
nagement-Infrastruktur (SESAR) in Europa 
bis 2020 und die Vollendung des gemein-
samen europäischen Luftverkehrsraums 
vor. 
 
Das Ziel eines einheitlichen europäischen 
Luftraums wird unter Berücksichtigung ho-
her Qualitätsstandards grundsätzlich be-
fürwortet. Insgesamt führt ein einheitlicher 
europäischer Luftraum zu mehr Effizienz 
und Klimaschutz und ist eine wichtige 
Stellschraube, um die Wettbewerbsfähig-
keit und Nachhaltigkeit der europäischen 
Luftfahrt zu steigern. Die Umsetzung des 
einheitlichen europäischen Luftraums, für 
den in Deutschland der Bund zuständig ist, 
liegt jedoch nicht im ursprünglich vorgese-
henen Zeitplan.  

7. Das Verkehrsweißbuch verlangt nach einer 
umfassenderen Anwendung des Prinzips 
der Kostentragung durch die Nutzer und 
Verursacher und nach größerem Engage-
ment des Privatsektors zur Beseitigung 
von Verzerrungen (einschließlich schädli-
cher Subventionen), zur Generierung von 
Erträgen und zur Gewährleistung der Fi-
nanzierung künftiger Verkehrsinvestitio-
nen. 
 
Die Forderung nach einer vollständigen 
Anwendung des Prinzips der Kostentra-
gung durch die Nutzer und Verursacher 
kann im ÖPNV aus Sicht des Bayerischen 
Landtags nicht verfolgt werden, da der 
ÖPNV ansonsten für den Nutzer nicht be-
zahlbar wäre. Der Umstieg von MIV auf 
den ÖPNV würde hier behindert werden, 
negative Auswirkungen wären die Folge. 

Berichterstatter: Eberhard Rotter 
Mitberichterstatter: Bernhard Roos 
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II. Bericht: 

1. Das Konsultationsverfahren gemäß § 83d 
BayLTGeschO wurde dem Ausschuss für 
Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und 
Verkehr, Energie und Technologie federfüh-
rend zugewiesen. Der Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie regionale 
Beziehungen hat das Konsultationsverfahren 
gemäß § 83d BayLTGeschO endberaten. 

2. Der Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Inf-
rastruktur, Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie hat das Konsultationsverfahren 
am 21. Mai 2015 in seiner 31. Sitzung feder-
führend beraten und e i n s t im m ig  zu der in 
I. enthaltenen Beschlussempfehlung Zustim-
mung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaange-
legenheiten sowie regionale Beziehungen hat 
das Konsultationsverfahren am 7. Juli 2015 in 
seiner 27. Sitzung endberaten und e i n -
s t im m i g  zu der in I. enthaltenen Beschluss-
empfehlung des federführenden Ausschusses 
Zustimmung empfohlen, mit der Maßgabe 
dass die Überschrift folgende neue Fassung 
erhält: 

„Der Bayerische Landtag nimmt das Kon-
sultationsverfahren zum Anlass, um fol-
gende Stellungnahme abzugeben:“. 

Erwin Huber 
Vorsitzender 

 


